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Sprechstunden des
Bürgermeisters:
Montag: 18:00 bis 19:00 Uhr
Um Voranmeldung wird
gebeten!

Parteienverkehrszeiten des
Gemeindeamtes:
Montag 07:30 bis 12:00 Uhr
und 13:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch bis Freitag
07:30 bis 12:00 Uhr
Dienstag kein
Parteienverkehr!

Öffnungszeiten 
ASZ Biberbach – Straß:
Montag 15:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag 18:00 bis 19:00 Uhr

Redaktionsschluss für den nächsten Laufer ist am 15.02.2021.
WICHTIG: Bei Übermittlung einer Einschaltung achten Sie bitte bei der Gestaltung mit 

Fotos aus dem Internet auf das Urheberrecht und vermeiden Sie Copyright-Verletzungen!

Sehr geehrte Biberbacherinnen und Biberbacher!

So wie das alte Jahr geendet hat, so beginnt auch 
das neue Jahr. Corona bestimmt die Schlagzeilen, 
unseren Alltag und die ganze Gesellschaft in hohem 
Maß.
Wir sind alle der Einschränkungen und Regelungen 
überdrüssig. Doch dieses Virus ist nun einmal Realität 

und eine gravierende Gefahr. 

Betrachten wir die Sache möglichst optimistisch! Es besteht ein 
deutlicher Hoffnungsschimmer, dass durch die Impfung diese Geisel 
der Menschheit besiegt oder zumindest massiv gezähmt wird. Lassen 
wir uns daher unsere Zuversicht und Hoffnung nicht nehmen und 
blicken vertrauensvoll in die Zukunft!

Auch in der Gemeindeverwaltung bereiten wir uns voll Tatendrang 
auf das Jahr 2021 vor. Es sind zwar heuer kleinere Schritte die 
gemacht werden können, aber es wird vorwärtsgehen und es werden 
hoffentlich eine Reihe von Projekten umgesetzt werden können.
Zudem kann diese Phase für Planungen genutzt werden, um dann 
gerüstet zu sein, wenn die finanziellen Möglichkeiten wieder im 
gewohnten Ausmaß zur Verfügung stehen.

Ich möchte Ihnen allen Ausdauer, Geduld und viel Zuversicht im Jahr 
2021 wünschen!

Ihr Bürgermeister
DI Fritz Hinterleitner

 

Mutterberatung
08.02.2021

Aufgrund der
Corona-Pandemie
finden weiterhin

noch keine
Veranstaltungen statt!
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Biberbacher Gemeindelaufer  

Amtliches/Aus der Gemeinde
HERZLICH WILLKOMMEN, UNSERE NEUEN GEMEINDEBÜRGER!
Jonas Breitenberger am 13.01.2021  

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR CORONAPANDEMIE /
VERLÄNGERTER LOCKDOWN BIS 7. FEBRUAR

Verlängerung Lockdown bis 7. Februar 2021
Ganz Europa leidet unter hohen Corona-Infektionszahlen. Neue Virus-Mutationen verschärfen die Lage 
zusätzlich. Daher hat die Bundesregierung gemeinsam mit Landeshauptleuten, Sozialpartnern und 
Experten entschieden, dass der bestehende Lockdown bis einschließlich 7. Februar 2021 verlängert 
wird. Danach soll – abhängig von den Infektionszahlen – schrittweise geöffnet werden. Gastronomie, 
Hotellerie und der weitere Tourismus werden im Februar weiter geschlossen bleiben – eine Evaluierung 
und neue Details kommen Mitte Februar. Geregelt sind die aktuellen Bestimmungen in der 2. COVID-19-
Notmaßnahmenverordnung, die Neuerungen werden ehestmöglich veröffentlicht. Die Maßnahmen sind 
auf der Seite des Gesundheitsministeriums abgebildet.
Folgende Schutzmaßnahmen gelten derzeit:

Grundsätzlich ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten. Nach Ankündigung der Bundesregierung am 17. Jänner 2021 soll 
dieser auf zwei Meter ausgeweitet werden. Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen 
ist dieser Abstand und zusätzlich eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng-anliegende 
mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Es wird das Tragen von FFP2-Masken empfohlen.

Ausgangsregelungen – gültig bis voraussichtlich einschließlich 7. Februar 2021
    • Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen oder zum Gebrauch von gesetzlich vorgesehenen
 Instrumenten der direkten Demokratie
    • Zulässiges Betreten von Kundenbereichen in Betriebsstätten
    • Teilnahme an zulässigen Veranstaltungen

Kundenbereiche – neue Regelungen ab 26. Dezember 2020 bis einschließlich 7. Februar 2021
    • Das Betreten und Befahren des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels zum Zweck
 des Erwerbs von Waren, von Dienstleistungsunternehmen zur Inanspruchnahme von körpernahen
 Dienstleistungen oder von Freizeiteinrichtungen zur Inanspruchnahme von diesen Dienstleistungen
 ist untersagt. Eine Öffnung für den Handel, sowie körpernahe Dienstleistungen ist für 8. Februar
 2021 geplant.
    • Ausgenommen vom Betretungsverbot sind bestimmte Betriebsstätten wie Apotheken, 
 Lebensmittelhandel (inkl. bäuerliche Direktvermarkter), Drogerien, Verkaufsstellen für
 Medizinprodukte, Sanitärartikel sowie Heilbehelfe, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen,
 Tankstellen, Werkstätten etc.
    • Der Kundenbereich der ausgenommenen Betriebsstätten des Handels darf längstens zwischen 6 und
 19 Uhr betreten werden. Zusätzlich hat der Betreiber sicherzustellen, dass pro Kunden 10 m² zur
 Verfügung stehen. Ist der Kundenbereich kleiner als 10 m², darf max. ein Kunde den Kundenbereich
 betreten.
    • Die Abholung vorbestellter Waren ist zulässig, wobei dabei geschlossene Räume der Betriebsstätte
 nicht betreten werden dürfen.
    • Ab 25. Jänner 2021 soll das Tragen einer FFP2-Maske für Kunden verpflichtend sein.

Quelle: https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/massnahmen_bundesregierung.html
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stand: 17.01.2021. Die Informationen werden laufend ergänzt.
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JAGDPACHT

Der Jagdpachtverteilungsplan liegt in der Zeit vom 15.02.2021 bis zum 28.02.2021 
während der Amtsstunden in der Gemeindekanzlei zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Begründete Beschwerden gegen die Feststellung der Anteile sind in dieser Zeit schriftlich beim 
Obmann des Jagdausschusses im Wege des Gemeindeamtes einzubringen. Sollte im Jahr 2020 ein 
Besitzwechsel, Flächenänderung (Verkauf, Kauf), Änderung der Bankverbindung erfolgt sein, bitten wir 
um Bekanntgabe am Gemeindeamt.
Die Auszahlung erfolgt mittels Banküberweisung  auf das von Ihnen bekanntgegebene Bankkonto im 
März 2021.

Telefon:  07476 8250
E-Mail:   gemeinde@biberbach.gv.at
Online-Formulare www.biberbach.gv.at/formulare

Das Team der Gemeinde Biberbach steht Ihnen  
gerne zur Verfügung!

Parteienverkehrszeiten
Montag 7:30 - 12:00 u. 13:00 - 19:00
Mittwoch 7:30 - 12:00
Donnerstag 7:30 - 12:00
Freitag  7:30 - 12:00

RAUSCHBRANDSCHUTZIMPFUNG
Wie alljährlich wird auch heuer, die Rauschbrandschutzimpfung durchgeführt. Landwirte, welche Rinder 
zu dieser Impfung haben, sollen dies so bald wie möglich (bis spätestens Di., 23.02.2021) beim 
Gemeindeamt melden (Tel. 07476/8250 oder gemeinde@biberbach.gv.at). 
Wenn Tiere auf rauschbrandgefährliche Weiden (gesamtes Gemeindegebiet) gebracht werden, 
müssen sie ab einem Alter von mindestens 4 Monaten, spätestens 3 Wochen vor dem Auftrieb gegen 
Rauschbrand schutzgeimpft sein. Die staatliche Unterstützung für an Rauschbrand befallene Rinder 
wird nur dann ausbezahlt, wenn von der Impfung Gebrauch gemacht wurde.
Der Tarif für die Rauschbrandimpfung: 
Hofgebühr (1.-4. Tier inkl.) € 20,00 inkl. 20% Mwst.      Ab dem 5. Rind € 2,40 inkl. 20% Mwst. 
Die Impfgebühr ist, wie in den letzten Jahren zuvor, von den Besitzern zu tragen. Der Impfstoff wird 
aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden.

Gemeindeamt
Der Parteienverkehr am Gemeindeamt ist zu den gewohnten Zeiten möglich, wir bitten jedoch um 
telefonische Anmeldung. 

Nehmen Sie von einem persönlichen Besuch am Gemeindeamt Abstand und nutzen Sie das Angebot, auf 
elektronischem Weg bzw. per Telefon mit uns in Kontakt zu treten!

Altstoffsammelzentrum
Das ASZ  bleibt weiterhin für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten:
Montag:  15:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag: 18:00 - 19:00 Uhr  Achtung Änderung! (seit 17.11.2020)

Folgende Punkte sind zu beachten:
- Abstand halten: 2 Meter Sicherheitsabstand zu allen anderen Personen 
- MNS-Tragepflicht am gesamten Gelände für Personal und Besucher, 
- Gedrosselter Anlieferverkehr - bitte halten Sie sich strikt an die Anweisungen des Ordner-Personals
- Nur dringende, nicht aufschiebbare Entsorgungen vornehmen
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HEIZKOSTENZUSCHUSS
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreichern und 
Niederösterreicherinnen einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2020/2021 in 
Höhe von € 140,- zu gewähren.

Der Heizkostenzuschuss kann beim zuständigen Gemeindeamt am Hauptwohnsitz der Betroffenen beantragt 
werden. Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung.

Den Heizkostenzuschuss erhalten:
- Österreichische Staatsbürger oder die eines EWR-Mitgliedstaates mit Hauptwohnsitz in NÖ, deren
    Brutto-Einkünfte den jeweiligen Ausgleichszulagenrichtsatz gem. §293 ASVG nicht überschreiten

Ausgenommen sind zB:
 -Personen, die Sozialhilfeleistungen nach den NÖ MSG/ NÖ SAG beziehen
 -Personen, die keinen eigenen Aufwand für Heizkosten haben
 -Personen, die keinen eigenen Haushalt führen

Bruttoeinkommensgrenze ist der geltende Richtsatz für die Ausgleichszulage (§293 ASVG), der 2020 für 
Alleinstehende € 1.000,48, für Ehepaare € 1.578,36 und zuzüglich € 154,37 für jedes Kind und für jeden 
Erwachsenen im Haushalt € 577,88 beträgt.

Der NÖ Heizkostenzuschuss 2020/21 kann bis 30. März 2021 am Gemeindeamt beantragt werden.

Weitere Infos sowie Antragsformulare erhalten Sie auch im Internet unter
http://www.noe.gv.at/heizkostenzuschuss

Bei Antragstellung sind sämtliche Einkommensnachweise sowie die E-Card mitzubringen!

AMTSTAG IN BIBERBACH

Mag. Christian Knall, öffentlicher Notar
jeden 1. Montag im Monat

in den Räumlichkeiten der Gemeinde Biberbach
3353 Biberbach, Im Ort 279 
von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Um sicherzustellen, dass der Amtstag wie vorgesehen stattfindet und ein Termin für die kostenlose 
Erstberatung für Sie zur Verfügung steht, ist eine Anmeldung in der Notariatskanzlei unter der 
Tel-Nr. 07477/42237 bzw. unter der Kanzlei E-Mail office@notar-knall.at unbedingt erforderlich. 
Sollte der Amtstag auf einen Feiertag fallen, so entfällt dieser ersatzlos.

Beratungsfelder: 
• Erbrecht (Testament, Verzichtsverträge, Verlassenschaftsverfahren),
• Liegenschaftsrecht (Kauf-, Baurechts-, Übergabs-, Schenkungs-, Dienstbarkeits- und
 Wohnungseigentumsverträge, Treuhandschaften, Parzellierungen),
• Erwachsenenschutzrecht (Vorsorgevollmacht, Erwachsenenvertretung),
• Patientenverfügung,
• Familienrecht (Adoption, Fortpflanzungsmedizingesetz, Scheidung),
• Unternehmensrecht,
• Grundbuch und Firmenbuchabfrage,
• Beurkundungen (Unterschriftsbeglaubigungen, beglaubigte Abschriften),
• Selbstberechnung von Steuern und Gebühren
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EHRENURKUNDE VERLIEHEN

In der Gemeinderatssitzung am 14.12.2020 
wurde Gemeinderat außer Dienst Ing. Günter 
Pruckner die Ehrenurkunde für besondere 
Verdienste um die Gemeinde und langjährige 
Tätigkeit als Gemeinderat verliehen.
Lieber Günter, danke für Deinen umsichtigen 
und pflichtbewussten Einsatz!

 Aus dem Gemeindearchiv

Aus dem Gemeinde – Archiv 
Liebe Biberbacher und Biberbacherinnen,  

wir freuen uns über das große Interesse und die vielen positiven Rückmeldungen zur 
Topothek. Herzlichen Dank für das zur Verfügung stellen Ihrer Fotos und für die 
Beantwortung unserer Fragen.   

Heidi Ramskogler und Brigitte Hofschwaiger  

Damals bei uns in Biberbach   

 
Winter 1963  -  Aufstieg zum Pimshof      ( zVg. Fam. Gruber Pimshof) 

Dieses Foto mit Beschreibung sowie viele andere Fotos 
finden Sie auch online in der Topothek Biberbach. 
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Wir kommen zu Dir nach Hause! 
Wir kommen zu Dir in die Schulklasse! 

 

 

 
Freitag, 22.01.2021 von 9.00 bis 11.00 Uhr (Schwerpunkt Schulklassen) 

Zoom-Meeting beitreten  

https://zoom.us/j/98323941567?pwd=V3FmbjczKzhzR2FHaCtlZFE5QmQvQT09 

 
Freitag, 22.01.2021 von 14.00 bis 16.00 Uhr (Schwerpunkt Einzelbesuche) 

Zoom-Meeting beitreten 

https://zoom.us/j/95819406225?pwd=enFzU2RleEtmT2swSytheGNYS2padz09 

 
Den Zugangslink findest du auch auf unserer Homepage! 

 
Besuche uns auf Instagram, YouTube und Facebook! 

 
Melde dich für ein Aufnahmegespräch über unser Sekretariat an: 

 07269 22240 10 
 

Wir freuen uns auf DICH! 

Die Maßnahmen gegen COVID-19 setzen auf eine starke 
Einschränkung der sozialen Kontakte. Das hat leider für viele 
Menschen negative Auswirkungen. Depressive Symptome, 
Angst- oder Schlafstörungen sind dabei nicht selten. Mit Petra 
Fellner, einer sehr erfahrenen Psychotherapeutin, erweitern 
wir unser Praxisangebot in diesem Bereich. Lassen Sie Frau 
Fellner eine gewisse Zeit Ihre „Begleiterin“ sein, um wieder mehr 
Lebensfreude und Begeisterung für das Leben zu erlangen.
Terminvereinbarungen unter der Tel.-Nr. 0650 / 606 14 00

Beachten Sie auch unsere neuen Ordinationszeiten:
Montag von 7.30 bis 12.30 Uhr 
Dienstag von 7.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr (neu) 
Mittwoch von 13.30 bis 17.30 Uhr 
Donnerstag von 7.30 bis 11.30 Uhr (neu) 
Freitag  von 7.00 bis 12.30 Uhr
Bitte um telefonische Voranmeldung unter 07476 / 82 00.

Praxis für Allgemeine Medizin
Waldesblick 670 | 3353 Biberbach | office@biberbach.at | 07476 / 82 00

Dr. Markus Kerninger und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Petra Fellner 
Akademische Psychotherapeutin IT
Psychotherapie | Meditation & Retreat 
Wirtschaft & Coaching | Malwerkstatt 
www.petrafellner.com 

D R .  M A R K U S  K E R N I N G E R  
E M P F I E H LT

Einschaltungen
FREIE WOHNUNG
Am Hang 500, Genossenschaftswohnung Schönere Zukunft (Mietwohnung mit Kaufoption)
Eigenmittel: 7.000 €, Monatliche Belastung 710,06 € (inkl. BK und Heizung, exkl. Strom)
Förderung des Nö Wohnservice möglich
Wohnung EG mit Terrasse ca. 90 m² 3 Zimmer, Kellerabteil, teilmöbliert, Ablöse nach Absprache, 
AB SOFORT beziehbar
Kontakt zur Besichtigung mit aktueller Mieterin: 0650 351 06 56;
https://www.schoenerezukunft.at/Wohnen/Wohnungsdetails.aspx?id=66582&pn=66569

Sie sind auf der Suche nach einer Wohnung/ einer Liegenschaft/.... in der Gemeinde? Oder Sie sind 
Vermieter oder Verkäufer und möchten Ihr Objekt mit Hilfe der Gemeindehomepage zugängig machen? 
Unter https://biberbach.gv.at/wohnen-in-biberbach finden Sie immer wieder aktuelle uns bekannte 
Immobilien zu Miete oder Kauf.

KIRCHENBEITRAGSSTELLE
Die nächsten Parteienverkehrszeiten der Kirchenbeitragsstelle:

  - Montag, 1. Februar 2021 von 8-12 und 14-17 Uhr im Schloss St. Peter/Au
  - Montag, 22. Februar 2021 von 8-12 und 14-17 Uhr im Schloss St. Peter/Au
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INFORMATION DER
FF SEITENSTETTEN-DORF
Liebe Bevölkerung von Biberbach, 

wir, die Freiwillige Feuerwehr 
Seitenstetten-Dorf, führten aufgrund der aktuellen 
Covid-19 Situation unsere Haussammlung in 
Form einer Postwurfsendung durch. 

Systembedingt haben dabei auch alle Biberbacher 
Haushalte mit der Postleitzahl 3353 eine 
Aufforderung zur Spende erhalten. 

Dies war von uns nicht beabsichtigt und wir 
bitten die Haussammlung als gegenstandslos zu 
betrachten. 

Wir danken für Ihr Verständnis,

das Kommando der FF Seitenstetten Dorf

Neueröffnung        
         

 Ich darf stolz und mit Freude mitteilen,  

  dass ich meinen Friseursalon 
 

 
 

 

                                 
            voraussichtlich ( situationsbedingt )                                                    am 8.Februar 2021 eröffne. 

 Meine Öffnungszeiten sind individuell nach Wunsch. Termine können gerne telefonisch vereinbart werden. 

Helga Peschek 
Edlach 393, 3353 Biberbach           

0650/7119800 

Ich freue mich sehr auf deinen / Ihren Besuch! 
Eröffnungsaktion:  

Kostenlose Haarwäsche inkl. Wohlfühl-Massage beim ersten Besuch in der Wohlfühlerie! 

 

 
 
 
 
 
 

SCHITAG DES USC BIBERBACH  
DONNERSBACHWALD – RIESNERALM 

 
        WANN:   SAMSTAG, 6.2.2021 
        ABFAHRT:  6.00 UHR – BAUHOF (FF-Depot) 
        RÜCKKUNFT: CA. 21.00 Uhr 
        PREIS:   Erwachsene    € 67,-- 
             Jugend 2002-2004  € 64,-- 

Kinder ab 2005   € 46,--        
     Jeder bekommt nach Abgabe der Liftkarte € 2,-- retour!                                                                            
Auf einen gelungenen Skitag freut sich der Fußballverein 

                                          USC BIBERBACH 
   

 

Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns 
müssen wir unseren Schitag nach 
Donnersbachwald Riesneralm leider absagen.

INFORMATION DES
USC BIBERBACH
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Sperrmüllservice – eine Dienstleistung zum Schutz Ihrer Umwelt 
Gemeinde Dienstleistungsverband  Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben| 
T: 07475/53340200  post@gda.gv.at|www.gda.gv.at 

 

Sperrmüll Service 2021 
Eine Dienstleistung Ihrer Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem  
Gemeinde Dienstleistungsverband Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben| 
T: 07475/53340200  |www.gda.gv.at   post@gda.at 
  

Sperrmüll. Sie haben die Wahl … 
1. Abgabemöglichkeit: alle 
Altstoffzentren des Bezirkes 
Für alle Haushalte: 

 2. Abholmöglichkeit: mobile 
Sperrmüllsammlung 
Für alle Haushalte: 

Sie zahlen Müllgebühr, somit können Sie Ihren 
Sperrmüll zu jedem  Altstoff Zentrum (ASZ) des 
GDA - Amstetten bringen. Ihre nächste 
Sperrmüllübernahme ist z.B. im : 

 Sie haben keine Transportmöglichkeit zu einem der 
Altstoff Zentren.  
Dann melden Sie sich jetzt an. 
Ihr Sperrmüll wird abgeholt. 

Altstoff Service Zentrum Biberbach 
 
Ort: ab Fa. Pruckner/Sportplatz den 
Hinweisschildern folgend 

 Abholzeitraum: 
16. März 2021 

 
Öffnungszeiten:  

 Beachten Sie die Hinweise am Anmeldebrief. 

Montag                       15.00-17.00 Uhr  
Donnerstag                19.00-20.00 Uhr  
 

 Anmeldeschluss:  
10. März 2021 

 

Sperrmüll. Wir entsorgen für Sie … 
 

Sperrmüll ist nur jener 
Restmüll der zu groß  
(nicht zuviel) für Ihre 
Müllbehälter ist. 
Entscheidend ist Stückgröße 
nicht die Menge an Abfall!  
 
TIPP: Sollten Sie mit Ihren 
Abfallbehältern nicht das 
Auslangen finden, rufen Sie 
uns an 07475/53340 222. 

Sperrmüll Beispiele:  
✓ Matratzen 
✓ Bodenbeläge 
✓ Möbel, Badewanne 
✓ Holz (auch 

behandelt/beschichtet –
jedoch  ohne Glas) 

✓ Ski, Surfbretter 
✓ Teppiche, Koffer 
✓ Kleinmetalle 
✓ Fitnessgeräte 

Es wird immer wieder 
versucht, die mobile 
Sperrmüllsammlung für Haus- 
bzw. Wohnungsräumungen zu 
nutzen.  
Dies ist nicht möglich! 
 
 

Sperrmüll. Das kleingedruckte … 
 

Ihr Sperrmüll muss am Abholtag, soweit möglich auf eigenem Grund, direkt angrenzend an die Zufahrtsstraße 
(öffentliches Gut) innerhalb der Grundstücksgrenze, gut zugänglich, bereitgestellt werden. Vermeiden Sie die 
Bereitstellung vor der Liegenschaft. Der Eigentümer/in Vertreter kann bei der Abholung dabei sein. Der Zutritt 
auf die Liegenschaft (zur Sperrmüllabholung) muss möglich sein. Wenn Sie Ihre Mülltonne/-säcke zu einem 
Sammel/Abholort transportieren, ist dies auch Ihr Sperrmüll Abholort. Abholungszeiten: 6.00 bis 19.00 Uhr. 
Mengengrenzen: Wir entsorgen rund 3 m³ je Sperrmüllart und Liegenschaft. Einzelstücke können max. 100 kg 
wiegen. Sperrmüll, Altmetall und Altholz sind getrennt zu lagern. Bei empfindlichem Untergrund (Pflasterung, 
Wiese,..) mit geeigneten Abfällen  (Teppichboden,..) an unterster Schicht. So vermeiden Sie Beschädigungen bei 
der Abholung. Mit der Abgabe Ihrer Anmeldung stimmen Sie den Sperrmüll Bedingungen zu.  
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Sperrmüllservice – eine Dienstleistung zum Schutz Ihrer Umwelt 
Gemeinde Dienstleistungsverband  Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben| 
T: 07475/53340200  post@gda.gv.at|www.gda.gv.at 

Kein Sperrmüll!  Wohin damit… 
 
Zur   Entsorgungsfirma 

 Restmüll 
 Flachglas 
 Agrarfolien  
 Müll in Säcken 
 Bauschutt 
 Reifen 

 
Zur   Haushalts-Tonnen 

 Karton Verpackung  
 Papier 
 Kunststoff Verpackungen 
 Restmüll 
 Bioabfall 
 Grünschnitt 

 

 
Zum Altstoffsammelzentrum 

 E-Herd 
 Waschmaschine 
 Wäschetrockner 
 Bügelmaschine 
 Geschirrspüler  
 Computerschirm 
 Fernseher 
 Kühlschrank/truhe  

 
Alle Altstoff Zentren im 
Überblick unter 
www.gda.gv.at  

 
 

 
Zur  Problemstoffsammlung 

 Leuchtstoffröhren 
 Öl, Kraftstofffilter 
 Problemstoffe 
 Batterien, Akku 
 Gifte 
 Medikamente 

 
Müll in Säcken 
entsorgen Sie über 
Ihre Restmüll-
behälter zuhause. 

 
 

 

Anmeldung Sperrmüll …  
es sind folgende Abfälle abzuholen: (bitte ca. m3 angeben; 1 m3 ist ca. ein PKW –Kofferraum voll)  
 

 m3     Sperrmüll 

 m3     Altholz 
 m3     Altmetall 

Abholung in der Zeit zwischen 6 und 19 Uhr. Der Zugang zu den Abfällen ist sichergestellt! 
… Sperrmüll liegt an folgender Adresse bereit: 

 
…Ihr Sperrmülltermin:

Name  

Vorname  

Strasse + Hausnummer  

Ortsteil / Hausname  

PLZ + Ort  

Telefon am Abholtag  

Wochentag Tag Beschreibung des Gebietes 

Dienstag 
 

16. März 
 

Gesamtes Gemeindegebiet 
Biberbach 

 
Ohne Anmeldung, keine Sperrmüll -
abholung. Anmelden bitte über: 
• ONLINE: www.gda.gv.at/sperrmuell  
• Anmeldefax an 07475 53340 254 
• Anmeldebrief im frankierten Kuvert 
• Am Gemeindeamt abgeben 

 
Um Ihre Müllgebühren sparsamst zu 
verwenden gibt es Mengengrenzen und 
cirka Abholzeiten.  
Bitte beachten Sie, dass Ihr Sperrmüll am 
1. Abfuhrtag ab 6 Uhr bereitliegt.  
Sie haben beim Abholtermin keine 
Auswahlmöglichkeit. Für Ihr Gebiet 
steht ein Termin fix fest.  

Sonstige Angaben, Beschreibung der Abfälle:  
(Kasten, Bettbank,..) 



10

Biberbacher Gemeindelaufer  



11

  NR. 01/2021

 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

Erfolgreiche Abschlussprüfung zum Offizier

Rotes Kreuz St. Peter/Au | Organisationsleiter 
Daniel Penzendorfer hat Anfang Jänner die 
Führungskräfteausbildung Ebene 3 erfolgreich 
abgeschlossen.

Die kommissionelle Prüfung setzt den Schlusspunkt 
einer mehrjährigen und anspruchsvollen 
Ausbildung als Führungskraft beim Roten Kreuz 
und wurde in der Landesverbandszentrale in Tulln 
abgehalten. Neben einer Fach-Grundausbildung 
muss ein Offizier im Roten Kreuz zunächst die 
Gruppen- und Zugskommandanten-Ausbildung 
bzw. die Führungskräfteausbildung Ebene 1 und 2 
absolvieren und Praxiserfahrungen sammeln.
Dann erst kann man zur Ausbildung zum Offizier, 
der Führungskräfteausbildung Ebene 3, zugelassen 
werden. 
Die „FÜK 3“ ist die höchste Führungsausbildung 
im Roten Kreuz. Ein Teil wird dabei von den 
Fachreferenten des Roten Kreuzes Niederösterreich 
unterrichtet, ein anderer Teil durch

das Österreichische Rote Kreuz im 
Bildungszentrum in Wien. Abschließend 
muss eine Offiziersarbeit verfasst oder ein 
Planspiel absolviert werden, gefolgt von einer 
kommissionellen Abschlussprüfung.

„Wir gratulieren Daniel ganz herzlich zur 
erfolgreichen Abschlussprüfung nach 
dieser langen und sehr anspruchsvollen 
Ausbildung. Wir wünschen ihm alles 
Gute für die weiteren Aufgaben als 
Organisationsleiter der Bezirksstelle St. Peter/Au“, 
freut sich Bezirksstellenleiter-Stellvertreterin 
Katharina Latschenberger.
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Informationen &Anmeldung:In IhrerSparkassen-Filialeund unterwww.spknoe.at

Ihr Weg zum Traumhaus 
Infoabend in der Sparkassen-Filiale in Waidhofen/Ybbs  
am Donnerstag, den 18. Februar 2021 

Holen Sie sich jetzt Tipps und Tricks zum Thema Kaufen, Bauen und Sanieren!  
Unsere Wohnbauspezialisten in der Region stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

Prok. Gottfried Bühringer
Region Mostviertel West
Telefon: 05 0100 – 73420
E-Mail: gottfried.buehringer@spknoe.at

Christian Kromoser
Region Mostviertel West
Telefon: 05 0100 – 73493
E-Mail: christian.kromoser@spknoe.at 

spknoe.at
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Abfuhrtermine 2021
Biberbach

ASZ Biberbach, Strass 80, 3353 Biberbach 
   Montag 15:00 – 17:00 Uhr 
   Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr
ASZ Amstetten West, Heide, 3361 Aschbach: 
   Montag 09:00 – 12:00 Uhr (12.04. – 18.10.) 
   Dienstag 14:00 – 19:00 Uhr 
   Donnerstag 14:00 – 19:00 Uhr 
ACHTUNG: letzte Einfahrt jeweils 15 min vor Betriebsende 
Abholung vom Haus: 1x jährlich Fixtermin, detaillierte 
Informationen in der Gemeindezeitung

Laufend lt. Öffnungszeiten ASZ Amstetten West

Jährliche Problemstoffsammlung: 
   29.03., 14:00 – 16:00 Uhr: Platz vor ASZ Biberbach

Dienstag, 26. 01. 2021

Dienstag, 23. 02. 2021

Dienstag, 23. 03. 2021

Dienstag, 20. 04. 2021

Dienstag, 18. 05. 2021

Dienstag, 15. 06. 2021

Dienstag, 13. 07. 2021

Dienstag, 10. 08. 2021

Dienstag, 07. 09. 2021

Dienstag, 05. 10. 2021

Dienstag, 02. 11. 2021

Dienstag, 30. 11. 2021

Dienstag, 28. 12. 2021

Freitag, 08. 01. 2021
Freitag, 22. 01. 2021
Freitag, 05. 02. 2021
Freitag, 19. 02. 2021
Freitag, 05. 03. 2021
Freitag, 19. 03. 2021
Freitag, 02. 04. 2021
Freitag, 16. 04. 2021
Freitag, 30. 04. 2021
Freitag, 14. 05. 2021
Freitag, 28. 05. 2021
Freitag, 11. 06. 2021
Freitag, 25. 06. 2021
Freitag, 09. 07. 2021
Freitag, 23. 07. 2021
Freitag, 06. 08. 2021
Freitag, 20. 08. 2021
Freitag, 03. 09. 2021
Freitag, 17. 09. 2021
Freitag, 01. 10. 2021
Freitag, 15. 10. 2021
Freitag, 29. 10. 2021
Freitag, 12. 11. 2021
Freitag, 26. 11. 2021
Freitag, 10. 12. 2021
Mittwoch, 22. 12. 2021

Dienstag, 05. 01. 2021

Dienstag, 02. 03. 2021

Dienstag, 27. 04. 2021

Dienstag, 22. 06. 2021

Dienstag, 17. 08. 2021

Dienstag, 12. 10. 2021

Dienstag, 07. 12. 2021

Donnerstag, 07. 01. 2021

Donnerstag, 18. 02. 2021

Donnerstag, 01. 04. 2021

Mittwoch, 12. 05. 2021

Donnerstag, 24. 06. 2021

Donnerstag, 05. 08. 2021

Donnerstag, 16. 09. 2021

Donnerstag, 28. 10. 2021

Donnerstag, 09. 12. 2021



16

Biberbacher Gemeindelaufer  

ÄRZTENOTDIENST IM FEBRUAR 2021

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Gemeindeamt Biberbach,
3353 Biberbach, Im Ort 279, Tel.: 07476/8250, Fax 17

E-mail: gemeinde@biberbach.gv.at, www.biberbach.gv.at
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ZAHNÄRZTENOTDIENST IM FEBRUAR 2021

06./07. Dr. Ernst DERFLER Seitenstetten 07477/ 43 31 10
13./14. Dr. Sonja GRIESSENBERGER Seitenstetten 07477/ 43 31 10
20./21. Dr. Fritz REITH St. Peter/Au 07477/ 43 69 50
27./28. Dr. Brigitte PANHOLZER Wolfsbach 07477/ 82 30

06./07. Dr. Manfred TROLL Kematen/Ybbs 07448/ 23 22
13./14. Dr. Gerhard MAYRHOFER Rosenau 07448/ 25 00
20./21. Dr. Bernhard ZÖCHMANN Neuhofen/Ybbs 07475/ 59 003
27./28. Dr. Christian HINTERDORFER Allhartsberg 07448/ 59 955

06./07. Dr. Hans-Peter GUGLER Strengberg 07432/ 25 40
13./14. Dr. Arnold NADLINGER Waidhofen/Ybbs 07442/ 54 751
20./21. Dr. Christian SACHSLEHNER Waidhofen/Ybbs 07442/ 53 990
27./28. Dr.med.dent. Erich GUSENLEITNER Aschbach 07476/ 76 600

APOTHEKEN-BEREITSCHAFT
Informationen zum aktuellen Bereitschaftsdienst des jeweiligen Tages erhalten Sie unter
der Apotheken-Hotline: 1455 bzw. www.apothekerkammer.at.
Der Apotherkerruf ist rund um die Uhr zum Ortstarif erreichbar.

MUTTERBERATUNG
Die nächste Mutterberatung findet am Montag, 8. Februar 2021 
von 13:00 bis 14:30 Uhr im Kindergarten Biberbach statt.

Wir bitten Sie die aktuellen
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

ORDINATIONSZEITEN DR. KERNINGER
MO  07:30 - 12:30 Uhr
DI  07:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
MI  13:30 - 17:30 Uhr
DO   07:30 - 11:30 Uhr
FR  07:00 - 12:30 Uhr

Um telefonische Voranmeldung wird 
dringend gebeten.
Wir bitten Sie die aktuellen
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.Tel.: 07476/82 00

Corona-
Hotline:
1450

VERANSTALTUNGEN IM FEBRUAR 2021

01. Notar-Amtstag Gemeinde Gemeindeamt
08. Mutterberatung Gemeinde Kindergarten

Wann         Was         Wer    Wo


